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                          Stellenausschreibung der Stadt Neubukow 
 
 
 
Die Stadt Neubukow sucht zum 01.05.2019 und 01.10.2019 einen  
 

Mitarbeiter (m/w/d) im städtischen Bauhof. 
 
Es handelt sich hierbei jeweils um eine unbefristete Vollzeitstelle (40 Wochenstunden, 
flexible Arbeitszeiten). 
 
Die Stelle umfasst folgende Aufgaben: 
 

 Baumpflege, Garten- und Grünflächenpflege und Einsatz im Winterdienst mit 
Bedienung der kommunalen Technik 

 sonstige Arbeiten zur Sicherstellung der Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet 
 
Für diese verantwortungs- und vertrauensvolle Tätigkeit erwarten wir  
 

 eine Ausbildung in einem handwerklichen Beruf 
 Einsatzbereitschaft und körperliche Belastbarkeit  
 freundliches und zuvorkommendes Auftreten 
 Bereitschaft zur flexiblen Arbeitszeit 
 Führerscheinklasse C1E 
 Sägeschein/Motorsägenschein. 

 
Die Vergütung erfolgt nach der Entgeltgruppe 4 TVöD/VKA, Tarifgebiet Ost. 
 
Mitglieder der Neubukower Freiwilligen Feuerwehr werden bei gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. 
 
Es wäre wünschenswert, wenn der Stelleninhaber seinen Wohnsitz im Stadtgebiet 
Neubukow hat bzw. sich bereit erklärt, ihn ins Stadtgebiet Neubukow zu verlegen. 
 
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Lichtbild, Nachweise 
und Zeugnisse der bisherigen Tätigkeiten) bis zum  

 
25.01.2019 

 
an die Stadt Neubukow, Bürgermeister, Am Markt 1, 18233 Neubukow, gekennzeichnet als 
„Bewerbung“ oder als PDF-Datei (max. 5 MB) an schmidt@neubukow.de. Bitte geben Sie 
in Ihrer Bewerbung an, welchen Einstellungstermin Sie bevorzugen. 
 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Schmidt, Telefon 038294/169757, zur Verfügung. 
 
 
 
 
 

mailto:schmidt@neubukow.de


 
Mit dem Einreichen Ihrer Bewerbung stimmen Sie ausdrücklich der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu. Diese erfolgt ausschließlich zum Zweck des 
Bewerbungsverfahrens. Nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens werden Ihre Unterlagen 
zu den Akten genommen und nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen unter Beachtung 
datenschutzrechtlicher Bestimmungen vernichtet. 
 
 
 
gez. Roland Dethloff 
Bürgermeister 


